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Riuckkehr des Hochhauses

Wie in vielen Stadten sind auch in Zug in den Siebziger-
jahren am Siedlungsrand typische (Punkthochhduser ent-
standen. Fast alle mit Wohnnutzung und Ladenfladchen im
Erdgeschoss. Solche (Satellitenquartiere) gibt es in der
Stadt Zug, aber auch in den Gemeinden Cham und Stein-
hausen. Die meisten sind gut in die Umgebung integriert
und weisen eine hohe architektonische Qualitat auf. Eini-
ge Hochh&user sind als Wohnlagen beliebt, vor allem jene
in der Néhe des Sees, die eine untbertroffene Fernsicht
bieten. Trotz dieser guten Beispiele sind in Zug seit Mitte
der Siebzigerjahre keine hohen Hauser mehr gebaut wor-
den. Erst seit acht Jahren werden in Zug und Baar wieder
Hochhéuser geplant: Ein Dutzend Vorhaben liegt auf den
Zeichnungstischen. Bis heute konnte aber erst eines reali-
siert werden: ein Luxuswohnungsbau an bester Lage.
Noch immer 16sen Hochhausprojekte heftige politische
Diskussionen aus. Im kantonalen Bau- und Planungsge-
setz war bis vor kurzem die Gebdudehohe nicht festgelegt,
und die Bau- und Zonenordnung der Stadt dussert sich gar
nicht dazu. Die kommunalen Bau- und Zonenordnungen
regeln die Anzahl der Geschosse tber die Zone. Fiir Aus-
nahmen braucht es Sondernutzungspléne; diese muss die
kommunale Legislative beschliessen und der Regierungs-
rat genehmigen. Das fiihrte zu langwierigen Bewilligungs-
debatten. Deshalb hat das kantonale Amt fiir Raumpla-
nung zusammen mit allen elf Zuger Gemeinden in den
Jahren 2001 und 2002 ein (Grundsatzpapier Hochh&ausern
ausgearbeitet, das Vorgaben zur Planung und Projektie-
rung von Hochhéusern im Kanton Zug vorschlégt.

Das (Kantonale Grundsatzpapier Hochhéuser) bewertet
Gebiete nach landschaftlichen und strukturellen Kriteri-
en und unterteilt es in Eignungs- oder Ausschlussgebie-
te. Eignungsgebiete sind topografisch ebene Gebiete im
Siedlungskern — etwa Areale entlang der Hauptstrasse von
Zug nach Baar — oder vom historischen Siedlungskern ent-
fernte Dienstleistungszentren wie das Gebiet Forren aus-
serhalb von Rotkreuz. Die ungeeigneten Ausschlussgebie-
te sind Orte mit Hanglagen oder das Seeufer; hier gibt es
zwar gute Beispiele, aber diese kénnten heute aus Sicht
des Landschaftsschutzes nicht mehr bewilligt werden und
sollen deshalb Ausnahmen bleiben. Weiter definiert das
Grundsatzpapier staddtebauliche, architektonische, struk-

turelle und 6kologische Standards. Hochhausbauten als
Familienwohnungen lehnt es eher ab, mit der Begrin-
dung: Kinder brauchen den Kontakt zum Aussenraum.
Am 28. Januar 2004 trat der kantonale Richtplan in Kraft,
in dem nun Hochhé&user definiert sind. Sie sind mindes-
tens 25 Meter hoch und durfen nur in der Ebene gebaut
werden. Genannt sind weitere Anforderungen zu Stéadte-
bau / Architektur, Infrastruktur, Nutzung, Okologie und
Vernetzung mit dem Grinraum.

Nach der Arbeit in der kantonalen Hochhausgruppe haben
Baar und Zug eine (Stadtebauliche Entwicklungsstudie»
uber das Gebiet entlang der Zuger-/ Baarerstrasse erstellt,
welches das (Kantonale Grundsatzpapier Hochhédusen als
mogliches Hochhausgebiet ausweist. Die Studie verfolgt —
im Unterschied zu den eher allgemein gehaltenen Vorga-
ben des Kantons — einen stadtebaulichen Ansatz. Darin
sind die denkbaren Hochhausstandorte entlang der Stras-
se zwischen Baar und Zug oder an der neuen Stadtbahnli-
nie im Bereich der Haltestellen konzentriert. Hohe Hauser
zwischen 50 und 75 Metern sollen das Ortsbild strukturie-
ren und seinen bandstadtartigen Charakter verstarken.

In der Stadt Zug wurde die Studie fur die Grundeigen-
timer nicht verbindlich. Besonders die Einschrankung
des Perimeters fiir den Bau von Hochhé&usern l6ste in der
Fachwelt wie in der Politik heftige Diskussionen aus. Die
(Stadtebauliche Entwicklungsstudie Zug/Baar schaff-
te die Hurde der Politik nicht und kam somit gar nicht
bis zum Grossen Gemeinderat. Der zurtiickhaltende An-
satz der Studie wurde missverstanden und als antizyk-
lisch zum allgemeinen Hochhausboom Kkritisiert.

Anders in der Gemeinde Baar: Diese hat die Studie in ihre
Ortsplanung einfliessen lassen. Nebst den wenigen be-
stehenden Hochhéusern sind keine neuen erwtinscht. Der
weitgehend freie Blick von der Ebene zum See- und Alpen-
raum soll erhalten bleiben. Mogliche Hochhausstandorte
beschranken sich auf die Stadtachse Baar-Zug. Dennoch:
Die kantonale und die kommunale Studie sind bei Pro-
jekten mit privaten Investoren als Grundsatzinstrumente
wertvoll. Insbesondere fordern die Bewilligungsbehérden
nun die wichtigsten Anliegen ein: die Prozessmoderation
und das Varianzverfahren. Rregula Kaiser, Urs Spillmann

Regula Kaiser, Stv. Stadtarchitektin, Zug; Urs Spillmann, Leiter Abteilung Planung / Bau,

Baar; Download der Studien: www.zug.ch/raumplanung/52_p0.htm, <Ortsplanung>;

www.stadtzug.ch, <Stadtebauliche Entwicklungsstudie Zug / Baar>
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3 Die kantonale Studie legte mdgliche
Hochhausstandorte fest aufgrund topogra-
fischer und landschaftlicher Uberlegungen.

4 Laut der | len Studie ko Hoch-
héduser entlang der Baarer-/Zugerstrasse
gebaut werden. /¥ Bevorzugte Lage

fiir Hochhausentwicklung.  Bereiche fiir
Hochhausentwicklung, Gebdudehdhe
maximal 50 Meter.

Hochh&user 33



	Rückkehr des Hochhauses

